






Bachir ist Halbwaise und lebte seit 
seinem jüngsten Alter in der Stras-
se. Er kam in einem kleinen Dorf, 
200 km von Zinder entfernt, zur 
Welt. Zinder ist eine kleine Stadt, 
welche sich 960 km von Hauptstadt 
Niamey, Niger, befindet. 

Ich bin ihm anlässlich meines 6-mo-
natigen humanitären Aufenthaltes 
mit einer internationalen NGO im 
September 2006 begegnet. Er lebte 
und ernährte sich in der Strasse…

Am 30. August 2009 wog Bachir in 
der Präadoleszenz 40 kg. 

Ich war sofort über seine Über-
lebensbedingungen und all dem 
Tag für Tag erduldeten Leid sehr 
betroffen… Er hatte seit seiner 
Kindheit eine besonders eindrück-
liche und zerstörerische Pilzer-
krankung  auf seiner ganzen Kopf-
haut…Jahr um Jahr verbreitete 
sich dieser «Ringwurm der Armut»  
hinab zu seinem Nacken und in sein 
Gesicht. 

Bachir ist heute ein junger Mann. Er weiss aber nicht, 
in welchem Jahr er genau geboren ist… so wie die 
Mehrheit der Afrikaner dieses afrikanischen Landes. 
Das ärmste der Welt, welches eine Bevölkerung von 
über 15 Millionen Einwohnern hat, wovon 78% An-
alphabeten sind… 80% der Fläche von Niger befindet 
sich in der Wüstenzone…

2009 brachte ich Bachir eine me-
dizinische Behandlung, welche in 
einem Labor des CHUV (Universi-
tätsspital) in Lausanne hergestellt 
wurde. Nach einer 1-jährigen Be-
handlung litt Bachir immer noch 
an dieser Pilzerkrankung, welche 
Mühe hatte, zu vernarben und sich 
viel zu oft infizierte…

Wir haben schlussendlich im Mai 
2011 entschieden, Bachir in ein 
Spital in Bénin zu bringen, welches 
durch Ordensschwestern geführt 
wird und welche Hauttransplanta-
tionen vornehmen.

Bachir ist Ende Juli 2011 vollstän-
dig geheilt in seine Adoptionsstadt 
zurückgekehrt ! Die Transplanta-
tion war ein voller Erfolg und alle 
haben diese wunderbare Genesung 
gefeiert !

Bachir wird nach wie vor auf der 
Krankenstation der Ordensschwes-
tern in Zinder betreut und behan-

delt. Er absolviert eine Schneiderausbildung und hat 
angefangen, auf dem lokalen Markt als Aushilfe zu 
arbeiten, damit er ein wenig Geld verdienen kann und 
lernt, unabhängig zu sein (er hat eine Schubkarre als 
Arbeitswerkzeug).

Aus tiefem Herzen dankt Ihnen Bachir ganz herz-
lich für Ihre Unterstützung und Ihre Grosszügigkeit, 
welche seine Heilung erlaubt haben !

� Isabelle Macheret

Ich stelle Euch meinen jungen Freund, Bachir, vor...

,,
Lassen wir die Welt vorbeiziehen,

  aber helfen wir ihr auf dem Weg...
,,
 



Diagnose und Behandlungen seit 2006

Die Kopfhaut des jungen Bachir ist seit seinem 5. 
Lebensjahr von einer schweren Pilzerkrankung 
befallen. Er wird seit Herbst 
2006, anlässlich meines Einsat-
zes mit den «Ärzten ohne Gren-
zen Schweiz» im Niger, behan-
delt. 

Zuerst habe ich ihm Salben 
verabreicht, um seinen Kopf, 
welcher mit  Krusten und Eiter 
übersät war, zu lindern. Ich gab 
ihm Vitamine und Nahrung. Er 
wurde ebenfalls mit Gentianavi-
olett behandelt.  2008 bat ich die 
Ordensschwester des Dispensa-
riums, ihm regelmässig Gentia-
naviolett aufzutragen.

Im Januar 2009 sendete ich ihm 
eine Behandlung mit Fluconazo-
le 150 mg (24 Kapseln), um die 
schreckliche Infektion der Kopf-
haut zu behandeln, welche sich 
mehr und mehr hinab zu seinem 
Nacken verbreitete. 

Während meines Aufenthaltes 
in Zinder im Januar 2009 stellte 

sich ein Arzt der «Ärzte ohne Grenzen» zur Ver-
fügung, um auf dem Nacken von Bachir eine Ge-
websentnahme zu machen. Diese habe ich Dr. Brun 

in Romont/FR für Analysen und Dia-
gnostik im CHUV in Lausanne (Uni-
versitätsspital), übergeben. 

Die Diagnose, welche vom Labora-
torium vom CHUV bestätigt wurde, 
ist klar: schwere Pilzerkrankung 
der Kopfhaut, welche geheimhin als 
«Ringwurm der Armut» genannt 
wird. Diese Art von Wurm ist be-
kannt, klassisch, die Entwicklung 
äusserst eindrücklich und zerstöre-
risch.

Im August 2009 hat der Chefarzt 
vom Kinderspital des CHUV’s, Herr 
Dr. Gehri, eine neue Behandlung 
für Bachir verschrieben «Griseo-
fulvine»: anfangs 20 mg/kg/täglich 
während 3 Monaten begleitet mit 2 
mg/kg von Prednisone – eine Hälfte 
am Morgen – eine Hälfte am Abend 
während 3 Monaten, anschliessend 
während 3 Wochen 1 mg/kg/täglich 
– eine Hälfte am Morgen, eine Hälfte 
am Abend. Die Behandlung mit Gen-
tianaviolett ist sehr gut. Wir können 
mit dieser weiterfahren.

Beschreibung der Krankheit von Bachir

Diagnostic établi par le Dr. Barett au Niger

The lesion on the scalp is extensive and said to have been present and slowly expanding for several yaers. It has been treated with 
gentien violet regularly. The lesion covers the entire vertex and extends over the parietal regions and down the neck, sparing the 
centre of the nape somewath. The central area of the lesion appears inative and the leading edge active ; the central area, wich is 
the entire vertex, is now scarred and hairless. The active areas of the lesion are crusted ; beneath the crust there is a raised mass 
of granualtion tissue covered in a sero-purulent exudate.

The attempted biopsy is from the active edge of the lesion where it abutts visually normal skin at the base of the right side of the 
neck. I attempted to include the transition zone from lesion to normal skin but it was technically dificult with poor instruments.

I think the lesion is consistent with a kerion, and apparently microscopy and r culture of the crust has shown dermatophytes. 3 
weeks of griseofulvin may have resulted in a diminuition of the activity of the edge of the lesion ; I am not wholly convonced of this. 
The plan is to continue griseofulvin until a consignment of fluconazole arrives. In summary, kerion.

Many thanks, Simon BARETT 

Gesundheitszustand von Bachir 2009 

Gesundheitszustand Bachir März 2010



Der Niger
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Einwohner	 13’272’000 Millionen Einwohner, wovon 63%    unter der Armutsgrenze leben

Fläche	 1’267’000 km2, wovon 80% in der Wüstenzone (Schweiz: 41’290 km2)

Hauptstadt	 Niamey (1’800’000 Einwohner)

Zinder	 Mehr als 200’000 Einwohner

Währung          	 CFA (Communauté Financière Africaine)



Mit mehr als 13 Millionen Einwohnern ist der 
Staat Niger eines der ärmsten Länder der Welt. 
Er ist gekennzeichnet mit mehr oder weniger ho-
hen Nahrungskrisen, welches dieses Land in eine 
schlimme Hungersnot fallen lässt.

	Erosionen des Bodens – wenig Möglichkeiten an 
Bewässerung, regelmässige Dürre.

	Zugangsschwierigkeiten zum Feld ( Auf-
splitterung der Parzellen ), monokultureller 
Nahrungsmittelanbau.

	Unkontrollierter demografischer Wachstum.

Der Staat Niger hat eine relativ stabile Regierung, 
welche genügend strukturiert ist, um dieses Land 
zu regieren.

Alle 6 Sekunden stirbt ein Kind an Unterernäh-
rung. In einer fast allgemeinen Gleichgültigkeit 
bedroht dies immer noch das Leben von 20 Mil-
lionen Kindern. Wie kann man das Unakzeptable 
akzeptieren?

Die heisse Zeitspanne – Juni bis September – ist 
kritisch. Dies ist der Moment, wo sich die Getrei-
dekammern leeren und die nächste Ernte auf sich 
warten lässt. Jeden Tag riskieren hunderte von 
Kindern ihr Leben, da es keine angepasste Nah-
rung und Pflege gibt.

Während einer Ermittlung der Ärzte ohne Grenzen 
Schweiz im Jahre 2006 über die Sicherstellung von 
Nahrungsmitteln im Süden von Zinder wurde fest-
gestellt, dass die Lebensmittelversorgung prekär 
ist und das Verhältnis der verarmten Haushalte 
von 71% auf 81% zugenommen hat. 

Die ersten Einwohner von Niger haben sich im 
Norden des Landes in der Wüste von Ténéré und in 
den Bergen von Aïr niedergelassen, wo es damals 
– im Gegensatz zu heute – noch genügend Was-
servorräte gab. Vor 100 Millionen Jahren war die 
Region von Meeren, Seen, Sümpfen und enormen 
Wäldern umgeben. Die Menschen, welche sich da-
mals dort niederliessen, fanden in Fülle Fische, 
Krokodile, Schildkröten und Dinosaurier vor. 

Der Niger, welche die Verbindung des nomadi-
schen Universums und der Sesshaften bildete, 
war eine wichtige Handelskreuzung für die Ka-
rawanen, welche Sklaven, Salz, Gold, Elfenbein, 
Kolanüsse, Stoffe, Kaurimuscheln und Tierfelle 
transportierten. 

In Niger...

	Leben die Menschen mit 75 Rappen pro Tag

	1 Kind von 4 erreicht nicht das Alter  
von 5 Jahren

	 In der Region von Zinder und Maradi  
sterben 350 Kinder von 1000 vor dem  
5. Lebensjahr

	Sogar wenn die Voraussetzungen gut sind, 
sind 40% der Kinder unter 14 Jahren  
unterernährt 

	 In der Region von Zinder gebärt eine Frau 
im Durchschnitt 8 Kinder



Patenschaft / Spende

Patenschaft für Strassenkinder oder Mädchen-Mütter :

  CHF 30.- pro Monat	  
(Schule, Mittagessen und Schneiderausbildung)

  CHF 45.- pro Monat	   
(Schule, Schneiderausbildung, alle Mahlzeiten und Schlafsaal)

Werden Sie Mitglied der Vereinigung !

  Jahresbeitrag CHF ______________   
(Mindestens CHF 50.- pro Jahr)

Name		  Vorname

Strasse

PLZ	 Ort

E-Mail		

Natel 		  Unterschrift

Gemäss Verfügung vom 27. Januar 2010 der Kantonalen Steuerbehörde des Kantons Freiburg, ist die Vereinigung «Au Cœur du Niger» von den Steuern befreit. Spenden, welche sie erhält, können 
bei den Steuern – gemäss kantonalem Steuerrecht – abgezogen werden. Eine Spendenbestätigung für die Steuererklärung wird auf Anfrage gerne ausgestellt. 

Bitte das ausgefüllte Formular zurückschicken an:
Association «Au Cœur du Niger»  –  Mme Isabelle Macheret  –  Postfach 298  –  CH-1680 Romont

Bankverbindung :
Banque Valiant SA
Postfach 12 - CH-1678 Siviriez
PC 30-38195-5    Clearing : 6250
BIC / Swift : RBA BCH 22415
IBAN : CH73 0625 0016 3231 6800 1
Konto Nr. 16 3.231.680.01

Monatliche oder einmalige Unterstützung:

  CHF 20.- pro Monat	

  CHF 50.- pro Monat		

  CHF 100.- pro Monat	

  Andere monatliche Spende CHF ______________	

  Einmalige Spende CHF ____________________

Partner und Sponsoren :

Ab CHF 3’000.-, Ihr Logo wird in 1. Position auf der  
Seite «Unsere Partner», mit einem individuellen  
Text und einem Link zur Internetseite Ihres  
Unternehmens, erscheinen.

Ab CHF 1’000.-, Ihr  Logo wird in 2. Position auf der  
Seite «Unsere Partner» mit einem Link zur Internetseite  
Ihres Unternehmens erscheinen.

  Ich bitte um Zustellung von Einzahlungsscheinen.     
  Ich überweise die Zahlung via E-Banking;  

      Zustellung von Einzahlungsscheinen nicht nötig.

Herzlichen Dank fur Ihre Unterstutzung !



Das Komitee der Vereinigung

Vereinigung «Au Cœur du Niger»
Isabelle Macheret

Postfach 298
CH-1680 Romont (Fribourg)

Natel +41 79 407 70 24
isa.macheret@bluewin.ch
www.AuCoeurDuNiger.ch

Bankverbindung
Banque Valiant SA

Postfach 12 - CH-1678 Siviriez
PC 30-38195-5  –  Clearing : 6250

BIC / Swift : RBA BCH 22415
IBAN : CH73 0625 0016 3231 6800 1

Konto Nr. 16 3.231.680.01

www.AuCoeurDuNiger.ch
Zusatzliche Informationen und Photographien auf unserer Website

Die Vereinigung  «Au Coeur du Niger» ist eine gemeinnützige Vereinigung und ist steuerbefreit.  
Die spenden können von den Steuern abgezogen werden.

Übersetzungen Deutsch: Tatjana Favre, Rossinière
Graphik & web: Séverine Perriard, Siviriez - www.la petite dame.ch

Gründerin 
Sekretärin 

Frau Isabelle Macheret
Tel. 079 407 70 24

1680 Romont (FR)  
isa.macheret@bluewin.ch

Kopräsidentin Frau Solange Berset 1782 Belfaux (FR)

Kopräsident Herr Charles Phillot 1694 Villargiroud (FR)

Bürohilfe Frau Floriane Pochon 
Tel. 079 545 55 49

1680 Romont (FR) 
floriane.pochon@bluewin.ch

Kassier Herr Bernard Guillaume 1678 Siviriez (FR)

Technik Herr Jörg Stämpfli 5213 Villnachern (AG)

Veranstaltungen Frau Marielle Buchli-Maillard 1678 Siviriez (FR)

Mitglieder Frau Isabel Nunes 1920 Martigny (VS)

Herr Christian Imhof 1680 Romont (FR)

Patin 
Frau Anne Carrard, Lausanne

Ehrenpräsident 
Dr Rolland-Yves Mauvernay, Prez-vers-Siviriez

Die Vorstandsmitglieder 
Mme Christine Cochard, Châtonnaye
Mme Ariane Oeggerli, Chêne-Bourg

Dr Laurent Morel, Romont



Kapitel I: Name, Sitz, Ziele und Finanzierung  
der Vereinigung

Artikel 1

Unter dem Namen « Au Cœur du Niger », ist ein Verein im 
Sinne des Artikels 60 ff. ZGB gegründet worden.

Artikel 2

Der Sitz des Vereins ist auf unbestimmte Zeit in Romont.

Artikel 3

Der Verein ist ein wohltätiges, gemeinnütziges Hilfswerk.  
Er ist unabhängig, unparteiisch und neutral. Sein Ziel ist 
es, für die Strassenkinder und die an Lepra erkrankten 
Frauen, welche in den Strassen von Niger leben, Unter-
stützung, Hilfe und Beistand zu erbringen, indem für sie 
Nahrungsmittel, Pflege und medizinische Behandlungen 
vor Ort organisiert wird. Er verfolgt keine wirtschaftlichen 
Zwecke. 

Um seinen Auftrag zu erfüllen, kann der Verein insbeson-
dere den Verkauf von handgefertigten Produkten, Altwa-
ren oder Benefizessen organisieren, Filme präsentieren, 
Vorträge und Referate halten, mit der Bedingung, dass 
der Ertrag dieser Produkte dauerhaft der Erfüllung der 
Ziele des Vereins dienen.

Artikel 4

Die Einkommen des Vereins stammen insbesondere 
aus den Konferenzen, Vorführungen, Flohmärkten, Be-
nefizessen, Subventionen, Spenden, Gewinn aus Lottos, 
Lotterien, Jahrmärkten und Tombolas, den Spenden, den 
Vermächtnissen und Erbschaften, den Produkten von 
diesen diversen Dienstleistungen und Aktivitäten.

Kapitel II: Die Mitglieder des Vereins

Artikel 5

Die aktiven Mitglieder:  
Alle natürlichen Personen können dem Verein beitreten. 
Allerdings können einzig natürliche Personen, welche 
volljährig und urteilsfähig sind, Mitglied sein.

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

Artikel 6

Um Mitglied des Vereins zu werden, muss dem Aus-
schuss seine schriftliche Anfrage unterbreitet werden. 
Dieser prüft und entscheidet umgehend. Der Ausschuss 
teilt dem Antragsteller seinen Entscheid mit; entweder 
nimmt er den Antrag an oder er nimmt den Antrag nicht 
an. Der Ausschuss teilt die Gründe einer Verweigerung 
nicht mit.

Artikel 8

Die Mitgliedschaft erlischt:

a)	mit dem Austritt aus dem Verein, welcher jederzeit mit 
einer 1-monatigen Kündigungsfrist erfolgen kann,  

b)	mit dem Ableben des Mitglieds oder dessen Bevor-
mundung infolge Urteilsunfähigkeit,

c)	 durch Ausschluss, ausgesprochen durch die Haupt-
versammlung. Falls eine Person, welche von Rechts 
wegen Mitglied des Vereins ist, ausgeschlossen wer-
den sollte, kann er einen Nachfolger für sein Amt be-
stimmen. Die Vorgehensweise ist im Falle einer Be-
stimmung die gleiche. 

Rechte und Pflichten der Mitglieders

Artikel 9

Die Mitglieder nehmen ehrenamtlich am Vereinsleben, 
den Versammlungen, den Unterstützungsveranstaltun-
gen, den  Animationen und den Freizeitveranstaltungen, 
den Lottos, den Jahrmärkten, Lotterien, usw. teil, welche 
organisiert sind. 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliess-
lich das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung der 
Mitglieder ist ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt die 
persönliche Haftung infolge einer absichtlichen, strafba-
ren Handlung. 

Im Falle eines Rücktrittes oder Ausschlusses eines Mit-
gliedes, im Falle einer Auflösung, eines Zusammen-
schlusses oder einer Übernahme des Vereins, kann sich 
niemand auf einen Teil des Vereinvermögens berufen, 
welches unwiderruflich zur Weiterverfolgung der Ziele 
des Vereins dient.

Statuten
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Kapitel III: Organisation und Verwaltung

Die Generalversammlung

Artikel 10

Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
Sie setzt sich Sie setzt sich mit den Mitgliedern gemäss den 
Art. 5 und 6 der vorliegenden Statuten zusammen. 

Jede Person, welche Fr. 100.- pro Jahr spendet, kann - 
ohne Stimmrecht - an der Versammlung teilnehmen. 

Sie versammelt sich mindestens 1 x pro Jahr für die Jah-
resrechnung und das Budget. Bei Bedarf können ausser-
ordentliche Generalversammlungen einberufen werden, 
wenn dies der Ausschuss als nötig erachtet oder wenn 
1/5 der Mitglieder dem Ausschuss einen schriftlichen, 
begründeten Antrag stellen.

Die Generalversammlung wird schriftlich, 10 Tage zum 
Voraus, unter Angabe der Tagesordnung, durch den Aus-
schuss einberufen. Die Einberufung einer Versammlung 
wird ebenfalls in einer Zeitung des Kantons Freiburg pu-
bliziert, damit die Spender an der Versammlung teilneh-
men können.

Artikel 11

Der Vorsitz der Generalversammlung wird durch den 
Präsidenten oder mangels dessen durch den Vizepräsi-
denten oder einem anderen Mitglied des Ausschusses 
geführt.  

Die Sekretärin des Ausschusses ist Sekretärin der Gene-
ralversammlung. 

Die Generalversammlung fällt ihre Entscheide in absolu-
ter Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied 
verfügt über eine Stimme. Die Vertretung ist verboten. 

Die Wahlen und Ernennungen erfolgen durch erhobene 
Hand oder – falls 1/5 der anwesenden Mitglieder es wün-
schen – geheim. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Wahl des Präsidenten, falls es sich um einen Entscheid 
handelt. Bei Wahlen entscheidet die Auslosung. 

Es bedarf aber der Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des 
Vereins für die Annahme und die Neufassung der Statu-
ten, die Auflösung des Vereins, der Zusammenschluss 
mit einer anderen juristischen Person und die Abberu-
fung der Mitglieder des Vorstandes

Artikel 12

Insbesondere obliegt der Generalversammlung:

a)	über den Beitritt, den Austritt sowie den Ausschluss 
eines Mitgliedes des Vereins zu entscheiden; 

b)	den Präsidenten, die Mitglieder des Ausschusses, die 
Mitglieder der Rechnungsprüfungs-Kommission zu no-
minieren, gegebenenfalls sie ihres Amtes zu entheben;

c)	 den jährlichen Geschäftsbericht zu genehmigen;

d)	das Jahresbudget, den Jahresabschluss zu geneh-
migen und Kenntnisnahme des Berichtes der Rech-
nungsprüfer;

e)	das Festlegen des jährlichen Mitgliederbeitrages;

f)	 das Bewilligen von Ausgaben über CHF 10‘000.- ;

g)	das Bewilligen von Vereinbarungen, Dienstleistungs- 
und Zusammenarbeitsmandate;

h)	sich über die Themen der Traktandenliste sowie auf 
die individuellen Vorschläge, welche mindestens drei 
Tage vor der Versammlung dem Vorstand eingegeben 
werden, zu äussern.  

i)	 die Statuten abzuändern;

j)	 über die Auflösung des Vereins, des Zusammenschlusses 
mit einer anderen juristischen Person zu entscheiden.

Der Ausschuss  

Artikel 13

Der Verein wird durch einen Ausschuss verwaltet, wel-
cher aus mindestens 5 Mitgliedern besteht. Die Mitglie-
der werden für 2 Jahre, erneuerbar um 2 Jahre innerhalb 
2 Jahren, durch die Generalversammlung gewählt.  

Der Ausschuss wählt seinen Vizepräsidenten und nimmt 
die Aufteilung der der Aufgaben zwischen den Mitglie-
dern für die Dauer deren Mandates vor. 

Die Sekretariats- und Kassenwarts-Aufgaben können an 
eine Person oder an eine Institution ausserhalb der Mit-
glieder des Vereins anvertraut werden. Der Sekretär und 
der Kassenwart haben dann eine beratende Stimme. 

Die Mitglieder des Ausschusses arbeiten alle ehrenamt-
lich und uneigennützig. Für Ihre Arbeit erhalten sie kein 
Entgelt.

Artikel 14

Der Ausschuss versammelt sich so oft wie nötig. Er wird 
durch seinen Sekretär mit der vom Präsidenten aufge-
stellten Liste der zu behandelnden Traktanden aufge
boten. 
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Der Ausschuss kann nur Beschlüsse fassen, wenn min-
destens vier Mitglieder anwesend sind. Im Notfall ist der 
Präsident berechtigt, sämtliche notwendigen Entscheide 
zu fällen sowie die notwendigen Massnahmen zu treffen. 
Er erstellt hierüber einen Bericht und verlangt die Ge-
nehmigung bei der nächsten Sitzung des Ausschusses. 

Die Beschlüsse des Vorstandes werden in absoluter 
Mehrheit gefällt. Jedoch bedarf es der Einstimmigkeit, 
wenn nur vier Mitglieder an den Beratungen teilnehmen. 

Ein Protokoll, aufgenommen durch den Sekretär, unter-
zeichnet durch den Präsidenten und seinem Verfasser, 
hält die Beratungen und die Entscheidungen des Aus-
schusses und der Generalversammlung fest.

Artikel 15

Es unterliegt dem Ausschuss insbesondere:

a)	die Interessen des Vereins zu überwachen;

b)	sämtliche notwendigen Vorkehrungen für das Erfüllen 
des Vereinzweckes zu treffen, insofern andere Organe 
nicht kompetent sind;

c)	 ordentliche- und ausserordentliche Generalversamm-
lungen einzuberufen;

d)	der ordentlichen Generalversammlung jährlich einen 
Jahresrapport vorzulegen;

e)	der Herbstversammlung jährlich ein Budget für das 
Folgejahr vorzulegen;

f)	 während der Frühlingsversammlung jährlich die Ge-
schäftsrechnung des Vorjahres und die Bilanz per 31. 
Dezember des Vereins vorzulegen;

g)	die Vereinbarungen, die Leistungs- und Mitarbeits-
mandate vorzubereiten;

h)	die Kapitalanlagen, Auslagen, welche CHF 10‘000.- 
nicht übersteigen und welche nicht der laufenden Ver-
waltung des Vereins unterliegen, zu bewilligen;

i)	 über die Annahme von Vermächtnissen, Erbschaften 
und Schenkungen zu entscheiden;

j)	 die Vorgänge und Transaktionen zu bewilligen;

k)	 jeglicher Delegation der Entscheidungsgewalt einzu-
willigen.

Artikel 16

Der Verein ist zeichnungsberechtigt durch Kollektivun-
terschrift zu Zweit durch den Präsidenten, dem Vizeprä-
sidenten, dem Kassenwart und des Sekretärs.

Die Rechnungsprüfer

Artikel 17

Die Generalversammlung wählt unter den Mitgliedern des 
Vereins einen Rechnungsprüfer und einen Stellvertreter 
für die Dauer von 2 Jahren, verlängerbar auf 2 Jahre inn-
nerhalb 2 Jahren. 

Die Geschäftsrechnung und die Bilanz werden nach Annah-
me durch den Ausschuss dem Rechnungsprüfer vorgelegt. 

Der Rechnungsprüfer gibt der Generalversammlung einen 
schriftlichen und unterzeichneten Bericht über seine Fest-
stellungen und allfälligen Vorschlägen ab.

Kapitel IV: Änderungen der Statuten und Auflösung

Artikel 18

Die vorliegenden Statuten können jederzeit durch eine 
Generalversammlung, welche hierfür einberufen wurde, 
mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder, 
abgeändert werden. Die Änderungsvorschläge müssen 
auf der Einladung aufgelistet sein. 

Sämtliche Beschlüsse in Bezug auf eine Auflösung des 
Vereins oder einer Fusion mit einer anderen juristischen 
Person können nur mit zwei Drittel der an der General-
versammlung anwesenden Mitglieder sowie die Hälfte 
der versammelten Mitglieder des Vereins, welche zu die-
sem Zweck einberufen wurde, getroffen werden.

Artikel 19 

Sollte der Verein aufgelöst werden, geht das sämtliche 
Vermögen an einen anderen wohltätigen Verein, welcher 
die gleichen Ziele verfolgt und steuerbefreit ist, über.

Artikel 21

Die vorliegenden Statuten wurden anlässlich der Grün-
derversammlung vom 2. November 2009 genehmigt. Am 
5. Januar 2010, wurde der Punkt 13 geändert. Sie treten 
unverzüglich ins Rechtskraft.
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